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Antrag nach dem BerlinerInformationsfreiheitsgesetz(IFG)
DatenanfrageTeilnehmendenzahlder BlackLivesMatter- Demonstrationam 06.06.2020
am Alexanderplatz[#188493]
IhreE-Mailvom 9.Juni2020 überwww .fragdenstaat.de

mito.g.E-MailstellenSieeinenAntragnach dem BerlinerInformationsfreiheitsgesetz
(IFG)und bittenum Übersendungaller UnterlagenzurErmittlungderTeilnehmendenzahl
der 0, g.Versammlung, sowiederinternenKommunikation über dieTeilnehmendenzahl
zwischen der zählendenStelle,der Pressestelleund ggf.weiterenbeteiligtenStellen.

IhrAntrag wurde zurBearbeitungan mich weitergeleitet.

Auf IhrenAntragergehtfolgender

Bescheid:

IhrenAntraglehneich ab.

Begründung

Eine allgemeineDienstvorschriftzum Zählen von Versammlungsteilnehmernexistiert
nicht.GrundsätzlicherfolgtdieZählung derteilnehmenden Personen einerVersammlung
im Rahmeneiner polizeilichenSchätzung durch eine Einsatzkraftoder mehrere Einsatz-
kräftevor Ort
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Das entsprechende Vorgehen wurdehinsichtlichoben genannterVersammlung u.a. inFunkprotokollenund ineinem Brennpunktberichtdokumentiert.
EinerÜbersendung der Informationenaus Funkprotokollenund einesBrennpunktberichtes
stehen dieVoraussetzungendes 8 9 Absatz 1 IFG entgegen.Gemäß 8 9 Absatz 1 IFG
bestehtdas Recht aufAkteneinsichtoderAktenauskunftnicht,soweitund solangeein vor-
zeitigesBekanntwerdennach der besonderenArt derVerwaltungstätigkeitmiteinerord-
nungsgemäßen Aufgabenerfüllungunvereinbarist.
Um einesolcheVerwaltungstätigkeithandeltes sichbeiderAufgabeder Polizei,Gefahren
effektivabzuwehren und vorbeugendStraftaten zu unterbinden.Die ErmittlungderAnzahl
derteilnehmendenPersonen dient vornehmlichdazu,entsprechendepolizeilicheMaßnah-
men der Versammlungslage anpassen zu können, bspw.die Anpassung derpolizeilichen
Kräfteoderauch Maßnahmen im Sinnedes Infektionsschutzgesetzes.Im Bereichderprä-
ventivenund repressivenTätigkeitder Polizei-und Ordnungsverwaltung sindinsbeson-
dere sensibleverwaltungsinterneAbläufeund Strukturenvoreinem Bekanntwerdenzu
schützen.Solche sensiblenverwaltungsinternenAbläufeund Strukturenstellenauch die
Funkprotokolleund derBrennpunktberichtdar.
Sie beinhalteneinsatztaktischepolizeilicheMaßnahmen, geben Auskunftüber innerbehörd-
licheAbläufe beider PolizeiBerlinsowie informierenüber Fernmelderufnamenund -verbin-
dungen. Durch eineVeröffentlichungderUnterlagenbekämen Außenstehende Kenntnisse
über dezidiertbeschriebene taktischeMaßnahmen und die zugrunde gelegtendenkbaren
Szenarien. Bei Bekanntwerdendieser Inhaltebestünde dieerheblicheGefahr,dass dieses
polizeitaktischeWissen genutztwird,um künftiggezieltgegen Polizeidienstkräftevorzuge-
hen,wodurch dieFunktionsfähigkeitderPolizeischwerwiegende Nachteileerleidenwürde.
Das Bekanntwerdenist miteinerordnungsgemäßen Aufgabenerfüllungunvereinbar.Es be-
stündedieGefahr,dass das Handeln der Polizeikalkulierbarwirdund so dieAufgabe der
PolizeizurGefahrenabwehrnicht mehr erfülltwerden kann.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid istderWiderspruchzulässig.Er istinnerhalbeinesMonats nach
Bekanntgabe diesesBescheidesschriftlichoder zurNiederschriftbeim Polizeipräsidenten
inBerlin,Justiziariat,Keibelstraße36, 10178 Berlin,zu erheben.Es wirddaraufhingewie-

sen,dassbei schriftlicherEinlegungdesWiderspruchsdieWiderspruchsfristnurdann ge-
wahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist eingegangen ist.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
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